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Pour éviter une telle aliénation et conserver
au pays ce remarquable témoin d'une époque
qui eut ses grandeurs, le canton d'Argovie et
la commune de Lenzbourg s'entendirent pour
en faire l'acquisition au prix de deux millions.
La commune sera propriétaire du domaine; la
colline sur laquelle s'élèvent les constructions
seigneuriales sera grevée d'une interdiction de
bâtir. Le canton aura pour sa part le château
lui-même, qui sera administré par une
fondation instituée pour maintenir les constructions

dans leur état actuel et les mettre à la
disposition du public. On se propose de les
réserver pour des réunions de sociétés d'histoire

et pour des expositions.
Ainsi se trouve sauvée, par un concours de

circonstances favorables une pièce précieuse
de notre patrimoine. Ces deux millions,
consacrés à ce sauvetage, ne sont certes pas mal
placés, puisqu'ils préservent le pays de
l'appauvrissement qu'eût été la disparition ou
l'altération d'un monument dont la conservation

et le transfert dans le domaine public
attirera sans doute de nombreux visiteurs.

Le temps n'est plus où nos monuments
artistiques étaient relégués, dans les circuits
touristiques, bien derrière les cascades et les
glaciers. Nos plus belles chutes d'eau sont
successivement entubées. Il n'y aura plus de
vallée sans barrage. On a découvert que notre
richesse en œuvres d'art est infiniment plus
grande qu'on le croit généralement. Des
manuels de plus en plus nombreux y
conduisent. Nos vieux itinéraires parmi nos
beautés naturelles se doublent de pèlerinages
aux monuments nombreux, divers et originaux

de notre patrimoine artistique.
Pierre Grellet

Die Seite der Denkmalpflege
III. Von der Flächengrabung

Auf Grund der Sondierschnitte hat das
Grabungsgebiet so viele Geheimnisse dem
Forscher offenbart, daß er nun ernstlich an
die vollständige Durchforschung herangehen
kann. Vorerst ist, wenn immer möglich, das
gesamte Grabungsfeld in einzelne Parzellen
aufzuteilen, welche in der Größe je nach
Ausdehnung des ganzen Areals von 1 bis 16 m2
variieren. Vorerst wird die Grasnarbe mit der
unten anhaftenden Humusschicht vorsichtig
abgeschält. Dann folgen langsam parzellenweise

Schicht nach Schicht. Es ist von
entscheidender Bedeutung, daß die gleiche
Schicht, soweit sie sich anhand der Profile in
den Sondiergräben kontrollieren läßt, durch¬

gehend abgetragen und nicht mit andern
Schichten vermischt wird. Um zu vollem
Erfolg zu gelangen, ist die Unterlage jeder
Schicht vollkommen zu reinigen. Mit Schaber
und Besen ist die Fläche abzureiben und zu
putzen. Dadurch wird es erst möglich sein,
eventuelle Pfostenlöcher, Balkenlagen und
übrige Reste von Holzkonstruktionen
festzustellen. Dies ist deshalb so wichtig, weil
viele Bauelemente unserer Burgen diesseits
der Alpen bis tief ins 14. Jahrhundert hinein
gar nicht in Stein, sondern in Holz errichtet
worden waren. Holz ist aber ein sehr vergänglicher

Baustoff, der rasch verfault und
vermodert und sich zu Humus umwandelt. Es
lassen sich also nur noch schwache
Verfärbungen im Boden erkennen und dies nur,
wenn die Flächen oder die Grabenwände
vollkommen geglättet sind. Alle diese
Verfärbungen sind auf einem Plan einzutragen; erst
auf diese Weise können nach der Grabung bei
der Auswertung Häusergrundrisse erkannt
werden. Dazu kommt noch, daß Steinplatten,
welche auf demselben Horizont liegen, in situ
belassen werden müssen; sie dienten vielleicht
als Balkenunterlage oder als Fundamentplatte
für einen Holzpfosten zu einem der erwähnten
Hausgrundrisse, was erst anhand der Lage und
der genauen Höhe mit Sicherheit festzustellen
ist. Es sei in diesem Zusammenhang daran
erinnert, daß der Ständer- und der Schwellenbau
die häufigsten Arten der Holzkonstruktion
bildeten. Die erkannten Pfostenlöcher sind
sorgfältig auszuräumen, denn häufig finden
sieb darin noch «eingeschwemmte»
Kleinfunde, wie Keramik und Eisenteile, und überdies

ist die Tiefe darum interessant, weil, je
nachdem sie durch mehrere Schichten
hindurch reicht, das Alter verschieden sein kann.
Auch der Boden, ob flach, konkav oder
konisch zulaufend, vermag über die Bearbeitung

der Pfosten und demzufolge die Datierung

Aufschluß zu geben. Ja sogar die im Loch
vorhandenen Keilsteine geben nach Form,
Material und Lage Anhaltspunkte zur
zeitlichen Bestimmung. Sind Mauerzüge erhalten,
so müssen sie auf jeden Fall bewahrt bleiben
und dürfen unter keinen Umständen auch nur
teilweise abgebrochen werden, auch wenn sie

mit den Fundamenten in höheren, also

jüngeren Schichten stecken. Da aus der
Zusammensetzung des Mörtels nur wenig
zuverlässige Schlüsse gezogen werden können — die
materielle Zusammensetzung war immer
abhängig von den lokalen Verhältnissen, und
das Mischverhältnis bildete das Berufsgeheimnis

des Maurers - ist man auf die
Erkenntnis der genauen Lage von Mauerzügen
angewiesen.
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